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Einleitung

Die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats gehören zu einem der wichtigsten
Arbeitsbereiche von Betriebsräten. Die umfangreichen Mitbestimmungsrechte in
personellen Angelegenheiten sind im Betriebsverfassungsgesetz in den
§§ 92-105 BetrVG geregelt. Zu den Personalfragen, bei denen der Betriebsrat ein
unterschiedlich stark ausgeprägtes Mitbestimmungsrecht hat, zählen insbeson-
dere Einstellungen, Versetzungen und Entlassungen.

Der Gesetzgeber hat die personelle Mitbestimmung unterteilt in „Allgemeine per-
sonelle Angelegenheiten“ (§§ 92-95 BetrVG), „Berufsbildung“ (§§ 96-98 BetrVG)
und „Personelle Einzelmaßnahmen“ (§§ 99-105 BetrVG).
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1



1 Allgemeine personelle Angelegenheiten,
§§ 92-95 BetrVG

Das Mitbestimmungsrecht in allgemeinen personellen Angelegenheiten dient
vornehmlich dazu, zu verhindern, dass der Arbeitgeber durch Grundsatzentschei-
dungen in diesem Bereich den Betriebsrat vor vollendete Tatsachen stellt und
dadurch die Mitwirkungsrechte des Betriebsrats bei nachfolgenden personellen
Einzelmaßnahmen bereits im Vorfeld unzulässig beschränkt. Aus diesem Grund
ist der Betriebsrat bereits bei der Ausgestaltung dieser Grundsatzentscheidungen
im personellen Bereich mit einzubeziehen.

Zu den mitbestimmungspflichtigen allgemeinen personellen Maßnahmen zählen:

• Personalplanung (§ 92 BetrVG).

• Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung (§ 92a BetrVG).

• Innerbetriebliche Ausschreibung von Arbeitsplätzen (§ 93 BetrVG).

• Personalfragebogen, allgemeine Beurteilungsgrundsätze und Formulararbeits-
verträge (§ 94 BetrVG).

• Auswahlrichtlinien für Einstellungen, Versetzungen, Umgruppierungen und
Kündigungen (§ 95 BetrVG).

1.1 Personalplanung, § 92 BetrVG

1.1.1 Einleitung

Bei der Vorschrift des § 92 BetrVG handelt es sich um eine Art Generalklausel.
Eine gesetzliche Definition des Begriffs „Personalplanung“ existiert nicht.

Unter Personalplanung versteht man, vereinfacht gesagt, die Gegenüberstellung
von Personalbestand und Personalbedarf in quantitativer und qualitativer Hin-
sicht. Dies beinhaltet sowohl die gegenwärtige Situation im Unternehmen als
auch längerfristige Prognosen und Entwicklungen.

� 2015 Verlag Dashöfer GmbH
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Die bereits hier einsetzende Mitbestimmung des Betriebsrats soll dazu beitragen,
eine Objektivierung und bessere Transparenz personeller Maßnahmen für alle
Parteien zu ermöglichen.

1.1.2 Anwendungsbereich

Die Personalplanung setzt sich regelmäßig aus mehreren Etappen zusammen.
Am Anfang steht die Personalbedarfsplanung. Aus der erfolgten Gegenüberstel-
lung von Personalbestand und Personalbedarf folgt die Entscheidung, ob Stellen
abgebaut oder Neueinstellungen in Betracht gezogen werden müssen. Dieser
Schritt nennt sich Personaldeckungsplanung. In diesem Schritt wird ermittelt und
beurteilt, wie der zuvor ermittelte Bedarf gedeckt werden kann bzw. wie mit
dem Personalüberschuss umzugehen ist.

Auch die Frage nach möglichen Fortbildungen im Sinne einer Personalentwick-
lungsplanung ist hiervon umfasst (vgl. auch § 96 BetrVG – Förderung der Berufs-
bildung, s. unten).

Aber auch die vom Arbeitgeber in Erwägung gezogene Möglichkeit, vorhande-
nen oder zukünftigen Personalbedarf durch den Einsatz externer Kräfte im Rah-
men eines Werkvertrags zu kompensieren, kann nach der Rechtsprechung zu
einem Beteiligungsrecht des Betriebsrats gem. § 92 BetrVG führen.

Wichtig!

Nach der Novellierung des BetrVG wurde in § 92 BetrVG der Absatz 3 eingefügt,
der eine Beteiligung des Betriebsrats für Maßnahmen vorsieht, die der Gleichstel-
lung von Männern und Frauen dienen sollen. Somit unterliegen auch Pläne für
die Förderung von Frauen im Betrieb der Mitbestimmung des Betriebsrats.

Nach Ermittlung der Ergebnisse aus der oben genannten Gegenüberstellung
mündet die Personalplanung dann in der sogenannten Personaleinsatzplanung
um die optimale Verknüpfung von Arbeitskräften und Arbeitsbedarf zu bewirken.
Die Verteilung einzelner Arbeitnehmer auf bestimmte Arbeitsplätze wird jedoch
nicht von § 92 BetrVG erfasst, sondern unterfällt der Mitbestimmung des
Betriebsrats nach § 99 BetrVG (Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnah-
men).
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Auch die Planung hinsichtlich der Kosten der Umsetzung der Personalplanung
und insbesondere der Personaleinsatzplanung unterliegt der Beteiligung des
Betriebsrats im Rahmen des § 92 BetrVG.

Von der Mitbestimmung des Betriebsrats im Rahmen der Personalplanung nicht
erfasst sind Planungen ausschließlich für leitende Angestellte im Sinne des § 5
Abs. 3 BetrVG. Mitbestimmungspflichtig hingegen sind Planungen für Qualifi-
kationsmaßnahmen, die Arbeitnehmer dazu befähigen sollen, zu leitenden
Angestellten des Unternehmens aufzusteigen.

1.1.3 Umfang der Beteiligungsrechte

Gemäß § 92 Abs.1 S.1 BetrVG hat der Arbeitgeber den Betriebsrat über die „Per-
sonalplanung, insbesondere über den gegenwärtigen und künftigen Personalbe-
darf sowie über die sich daraus ergebenden personellen Maßnahmen und Maß-
nahmen der Berufsbildung anhand von Unterlagen rechtzeitig und umfassend
zu unterrichten“. Diese Unterrichtungspflicht betrifft den gesamten Bereich der
Personalplanung.

Das Beteiligungsrecht des Betriebsrats ist dabei begrenzt durch den Umfang der
vom Arbeitgeber durchgeführten Personalplanungsmaßnahmen.

Die Unterrichtung des Betriebsrats hat umfassend und unbeschränkt zu erfol-
gen, d.h. es bedarf zur Vollständigkeit auch der Vorlage entsprechender Unterla-
gen sowie Statistiken über Beschäftigte. Hierzu gehören auch Daten zur Fluktuati-
on, zum Krankenstand etc. Eine Überlassung der Unterlagen ist nicht zwingend
erforderlich, es genügt, wenn der Betriebsrat in angemessener Art und Weise Ein-
blick erhält.

Zudem muss die Unterrichtung des Betriebsrats rechtzeitig erfolgen. Rechtzeitig
bedeutet, dass der Arbeitgeber den Betriebsrat noch in einem so frühen Pla-
nungsstadium zu unterrichten hat, dass dieser noch seine Möglichkeiten der Ein-
flussnahme ausschöpfen kann.

Darüber hinaus hat der Arbeitgeber „mit dem Betriebsrat über Art und Umfang
der erforderlichen Maßnahmen und über die Vermeidung von Härten zu bera-
ten“, vgl. § 92 Abs1 S. 2 BetrVG. Nach dem Wortlaut dieser Vorschrift erstreckt
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sich das Beratungsrecht des Betriebsrats also nicht auf die gesamte Personalpla-
nung, sondern lediglich auf Art und Umfang der erforderlichen Maßnahmen und
die Vermeidung von Härten.

Die bloße Personalbedarfsplanung, die noch keine konkreten Maßnahmen mit
sich bringt, unterliegt demzufolge noch nicht dem Beratungsrecht des Betriebs-
rats. Auch über das jeweilige Anforderungsprofil der Arbeitsplätze darf der
Arbeitgeber unabhängig vom Betriebsrat weiter alleine entscheiden. Eine freiwil-
lige Beratung ist selbstverständlich möglich und auch in manchen Fällen durchaus
sinnvoll.

Initiativrecht

Dem Betriebsrat steht gem. § 92 Abs. 2 BetrVG eine Art Initiativrecht zu, da diese
Vorschrift dem Betriebsrat das Recht gewährt, dem Arbeitgeber Vorschläge für
die Einführung einer Personalplanung und deren Durchführung zu machen.

Besteht überhaupt keine Personalplanung, ist der Betriebsrat jedoch auf sein Vor-
schlagrecht begrenzt, erzwingen kann er eine Personalplanung durch den
Arbeitgeber nicht.

1.1.4 Streitigkeiten und Sanktionen

Verletzt der Arbeitgeber seine Unterrichtungspflichten aus § 92 BetrVG, hat dies
zunächst keine Auswirkung auf die Wirksamkeit der Personalplanung bzw. der
Maßnahme. Dem Arbeitgeber droht jedoch gem. § 91 Abs.1 S.1 i.V.m. § 121
BetrVG ein Bußgeld bis zu 10.000,- EUR.

Bei groben Verstößen des Arbeitgebers kann auch ein Verfahren gem. § 23
Abs. 3 BetrVG in Betracht kommen. In diesem Verfahren kann der Betriebsrat
beim zuständigen Arbeitsgericht beantragen, dass gerichtlich festgestellt wird,
dass der Arbeitgeber seinen Informationspflichten nachzukommen hat bzw. dass
er Maßnahmen zu unterlassen hat.
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1 Einleitung

Die Mitbestimmungsrechte in sozialen Angelegenheiten betreffen einen der wich-
tigsten Bereiche des Unternehmens für die Arbeitnehmer. Geregelt sind diese Mit-
bestimmungsrechte in § 87 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG).

Der Betriebsrat hat in den Fällen des § 87 Abs.1 Nrn., 1-13 BetrVG ein erzwing-
bares Mitbestimmungsrecht, d.h. Arbeitgeber und Betriebsrat müssen sich in den
Angelegenheiten des § 87 Abs.1 BetrVG auf eine Vorgehensweise oder Regelung
einigen. Scheitert diese Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat, entschei-
det die Einigungsstelle, deren Spruch die Einigung zwischen Arbeitgeber und
Betriebsrat ersetzt (§ 87 Abs. 2 BetrVG).

§ 87 BetrVG – Mitbestimmungsrechte

(1) Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht

besteht, in folgenden Angelegenheiten mitzubestimmen:

1. Fragen der Ordnung des Betriebs und des Verhaltens der Arbeitnehmer

im Betrieb;

2. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen

sowie Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage;

3. vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung der betriebsüblichen

Arbeitszeit;

4. Zeit, Ort und Art der Auszahlung der Arbeitsentgelte;

5. Aufstellung allgemeiner Urlaubsgrundsätze und des Urlaubsplans sowie

die Festsetzung der zeitlichen Lage des Urlaubs für einzelne Arbeitneh-

mer, wenn zwischen dem Arbeitgeber und den beteiligten Arbeitneh-

mern kein Einverständnis erzielt wird;

6. Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, die dazu

bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu

überwachen;

7. Regelungen über die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankhei-

ten sowie über den Gesundheitsschutz im Rahmen der gesetzlichen Vor-

schriften oder der Unfallverhütungsvorschriften;
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8. Form, Ausgestaltung und Verwaltung von Sozialeinrichtungen, deren

Wirkungsbereich auf den Betrieb, das Unternehmen oder den Konzern

beschränkt ist;

9. Zuweisung und Kündigung von Wohnräumen, die den Arbeitnehmern

mit Rücksicht auf das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses vermietet wer-

den, sowie die allgemeine Festlegung der Nutzungsbedingungen;

10. Fragen der betrieblichen Lohngestaltung, insbesondere die Aufstellung

von Entlohnungsgrundsätzen und die Einführung und Anwendung von

neuen Entlohnungsmethoden sowie deren Änderung;

11. Festsetzung der Akkord- und Prämiensätze und vergleichbarer leistungs-

bezogener Entgelte, einschließlich der Geldfaktoren;

12. Grundsätze über das betriebliche Vorschlagswesen;

13. Grundsätze über die Durchführung von Gruppenarbeit; Gruppenarbeit

im Sinne dieser Vorschrift liegt vor, wenn im Rahmen des betrieblichen

Arbeitsablaufs eine Gruppe von Arbeitnehmern eine ihr übertragene

Gesamtaufgabe im Wesentlichen eigenverantwortlich erledigt.

(2) Kommt eine Einigung über eine Angelegenheit nach Absatz 1 nicht

zustande, so entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle

ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat.

1.1 Anwendungsbereich

Der in § 87 BetrVG aufgeführte Katalog der mitbestimmungspflichtigen Angele-
genheiten ist nach herrschender Ansicht abschließend. Es wird jedoch überwie-
gend als zulässig erachtet, diesen Katalog der mitbestimmungspflichtigen Ange-
legenheiten durch entsprechende tarifvertragliche Bestimmungen zu erweitern.

Eine Einschränkung oder Aufhebung der gesetzlich bestimmten Mitbestim-
mungsrechte ist indes nicht zulässig. Es ist jedoch zulässig, durch Tarifvertrag die
Mitbestimmung auszuschließen, sofern der Tarifvertrag für die entsprechende
Angelegenheit bereits eine Regelung enthält. Bei einer solchen tarifvertraglichen
Regelung ist es auch möglich, dem Arbeitgeber das Recht einzuräumen, unter
bestimmten vorgegebenen Voraussetzungen bestimmte Maßnahmen auch ein-
seitig und ohne Beteiligung des Betriebsrats durchzuführen. Diese im Tarifvertrag
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eingeräumte Befugnis darf jedoch nicht allgemein gehalten oder umfassend sein,
sondern darf sich lediglich auf genau bestimmte Fälle und Maßnahmen erstre-
cken.

Die Mitbestimmungsrechte des § 87 BetrVG gelten grundsätzlich für alle Arbeit-
nehmer im Sinne des § 5 Abs.1 BetrVG. Dazu zählen auch die außertariflichen
Arbeitnehmer.

§ 5 BetrVG – Arbeitnehmer

(1) Arbeitnehmer (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) im Sinne dieses

Gesetzes sind Arbeiter und Angestellte einschließlich der zu ihrer Berufsaus-

bildung Beschäftigten, unabhängig davon, ob sie im Betrieb, im Außendienst

oder mit Telearbeit beschäftigt werden. Als Arbeitnehmer gelten auch die in

Heimarbeit Beschäftigten, die in der Hauptsache für den Betrieb arbeiten. Als

Arbeitnehmer gelten ferner Beamte (Beamtinnen und Beamte), Soldaten

(Soldatinnen und Soldaten) sowie Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes

einschließlich der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten, die in Betrieben

privatrechtlich organisierter Unternehmen tätig sind.

Wer nicht als Arbeitnehmer im Sinne des BetrVG gilt, ist in § 5 Abs. 2 und 3
BetrVG geregelt (lesen!).

Ob auch Leiharbeitnehmer unter die Mitbestimmungspflicht nach § 87 BetrVG
fallen, hängt vom jeweiligen Mitbestimmungsrecht ab. Grundsätzlich kann man
sagen, dass in den Fällen, in denen auch der oder die Leiharbeitnehmer als Beleg-
schaftsmitglied des Entleiherbetriebs unmittelbar betroffen sind und der Arbeit-
geber des Entleiherbetriebs im Rahmen seines Direktionsrechts handelt, ein sol-
ches Mitbestimmungsrecht in Betracht kommt. Arbeitnehmer von Fremdfirmen
fallen nicht unter die Mitbestimmung des § 87 BetrVG.
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1 Einleitung

Die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats in wirtschaftlichen Angelegenheiten
ist in den §§ 106–110 BetrVG geregelt. Kernpunkt ist die Bildung eines Wirt-
schaftsausschusses gem. § 106 BetrVG.

Ziel des Gesetzgebers war dabei nicht, die wirtschaftliche und unternehmerische
Freiheit des Arbeitgebers zu beschränken oder durch Beteiligungsrechte zu bin-
den.

Die Betriebsverfassung enthält daher kein Mitspracherecht über Fragen der Errich-
tung und Schließung von Betrieben, über Investitionen, Absatzstrategien und
Preise. Die Betriebsverfassung soll vielmehr sicherstellen, dass der Arbeitgeber
gemeinsam mit dem Wirtschaftsausschuss die wesentlichen wirtschaftlichen
Angelegenheiten des Unternehmens berät und die Belegschaft regelmäßig vom
Arbeitgeber über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens unterrichtet wird.

Nur soweit der Arbeitgeber eine Betriebsänderung (§ 111 BetrVG) plant, beste-
hen weitergehende Beteiligungsrechte. Nach § 112 Abs. 2 BetrVG muss der
Unternehmer versuchen, mit dem Betriebsrat einen Interessenausgleich über die
geplante Betriebsänderung zu vereinbaren, ansonsten macht sich der Unterneh-
mer gegenüber allen Arbeitnehmern, die durch die Betriebsänderung einen
Nachteil erleiden, gem. § 113 Abs. 3 BetrVG ausgleichspflichtig. Schließlich kann
der Betriebsrat auch einen Sozialplan zur Milderung der wirtschaftlichen Nachtei-
le, die die Arbeitnehmer infolge der Betriebsänderung erleiden, gem. § 112 Abs.
4 BetrVG erzwingen.
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2 Wirtschaftsausschuss, §§ 106 ff. BetrVG

Der Wirtschaftsausschuss hat nach § 106 Abs.1 Satz 2 BetrVG eine Doppelfunk-
tion zu erfüllen. Er soll einerseits die wirtschaftlichen Angelegenheiten mit dem
Unternehmer bzw. Arbeitgeber beraten und andererseits den Betriebsrat über
das Ergebnis der Beratungen mit dem Unternehmer unterrichten.

Damit der Wirtschaftsausschuss diese beiden Aufgaben auch erfüllen kann, hat
der Unternehmer gem. § 106 Abs. 2 BetrVG den Wirtschaftsausschuss rechtzei-
tig und umfassend über die wirtschaftlichen Angelegenheiten des Unternehmens
unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen zu unterrichten und die sich daraus
ergebenden Auswirkungen auf die Personalplanung darzustellen. Grenzen für
diese umfassende Informationspflicht des Unternehmers finden sich dann, wenn
durch die Weitergabe der Informationen Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse
gefährdet würden (unten ausführlich).

§ 106 Wirtschaftsausschuss

(1) In allen Unternehmen mit in der Regel mehr als einhundert ständig beschäftig-
ten Arbeitnehmern ist ein Wirtschaftsausschuss zu bilden. Der Wirtschaftsaus-
schuss hat die Aufgabe, wirtschaftliche Angelegenheiten mit dem Unternehmer
zu beraten und den Betriebsrat zu unterrichten.

(2) Der Unternehmer hat den Wirtschaftsausschuss rechtzeitig und umfassend
über die wirtschaftlichen Angelegenheiten des Unternehmens unter Vorlage der
erforderlichen Unterlagen zu unterrichten, soweit dadurch nicht die Betriebs- und
Geschäftsgeheimnisse des Unternehmens gefährdet werden, sowie die sich
daraus ergebenden Auswirkungen auf die Personalplanung darzustellen. Zu den
erforderlichen Unterlagen gehört in den Fällen des Absatzes 3 Nr. 9a insbeson-
dere die Angabe über den potentiellen Erwerber und dessen Absichten im Hin-
blick auf die künftige Geschäftstätigkeit des Unternehmens sowie die sich daraus
ergebenden Auswirkungen auf die Arbeitnehmer; Gleiches gilt, wenn im Vorfeld
der Übernahme des Unternehmens ein Bieterverfahren durchgeführt wird.
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(3) Zu den wirtschaftlichen Angelegenheiten im Sinne dieser Vorschrift gehören
insbesondere

1. die wirtschaftliche und finanzielle Lage des Unternehmens;

2. die Produktions- und Absatzlage;

3. das Produktions- und Investitionsprogramm;

4. Rationalisierungsvorhaben;

5. Fabrikations- und Arbeitsmethoden, insbesondere die Einführung neuer
Arbeitsmethoden;

5a. Fragen des betrieblichen Umweltschutzes;

6. die Einschränkung oder Stilllegung von Betrieben oder von Betriebsteilen;

7. die Verlegung von Betrieben oder Betriebsteilen;

8. der Zusammenschluss oder die Spaltung von Unternehmen oder Betrieben;

9. die Änderung der Betriebsorganisation oder des Betriebszwecks;

9a. die Übernahme des Unternehmens, wenn hiermit der Erwerb der Kontrolle
verbunden ist, sowie

10. sonstige Vorgänge und Vorhaben, welche die Interessen der Arbeitnehmer
des Unternehmens wesentlich berühren können.

Da der Wirtschaftsausschuss nur ein Hilfsorgan des Betriebsrats ist, haben die
Mitglieder des Wirtschaftsausschusses unverzüglich und vollständig dem Betriebs-
rat gem. § 108 Abs. 4 BetrVG zu berichten (dazu unten).

Bevor auf die verschiedenen Aspekte der wirtschaftlichen Angelegenheiten nach
§ 106 Abs. 3 BetrVG eingegangen wird, kommen wir, entgegen der Reihenfolge
im Gesetz, zunächst auf die Bildung, Zusammensetzung und Rechtsstellung des
Wirtschaftsausschusses nach § 107 BetrVG zu sprechen.

� 2015 Verlag Dashöfer GmbH
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2.1 Bildung des Wirtschaftsausschusses

Ein Wirtschaftsausschuss ist in allen Unternehmen mit „in der Regel mehr als 100
ständig beschäftigten Arbeitnehmern“ zu bilden (§ 106 Abs.1 Satz 1
BetrVG). Er wird vom zuständigen Betriebsverfassungsorgan gebildet. Zuständig
ist der Betriebsrat, wenn nur ein Betrieb im Unternehmen einen Betriebsrat
gewählt hat. Bestehen mehrere Betriebe, in denen die Arbeitnehmer Betriebsräte
gewählt haben, so ist der Gesamtbetriebsrat für die Bildung des Wirtschaftsaus-
schusses zuständig. Ein Konzernbetriebsrat kann keinen Wirtschaftsausschuss bil-
den.

2.1.1 Errichtungsvoraussetzungen

Die Errichtung eines Wirtschaftsausschusses setzt voraus, dass insgesamt im
Unternehmen in der Regel mehr als 100 Arbeitnehmer ständig beschäftigt
werden. Der Wirtschaftsausschuss wird für das gesamte Unternehmen gebildet,
unabhängig von der Zahl der einzelnen Betriebe oder Betriebsräte. Bei der Zäh-
lung ist der betriebsverfassungsrechtliche Arbeitnehmerbegriff zugrunde zu
legen. Leitende Angestellte im Sinne von § 5 Abs. 3 BetrVG zählen deshalb bei
der Berechnung nicht mit. Auch Arbeitnehmer ausländischer Betriebe eines
Unternehmens sind nicht mitzuzählen. Zu beachten ist jedoch, dass auch die
Arbeitnehmer aus inländischen Betrieben ohne Betriebsrat zu berücksichtigen
sind.

Maßgebend ist das gewöhnliche Erscheinungsbild sämtlicher Betriebe des Unter-
nehmens bei normaler Geschäftstätigkeit. Dazu sind regelmäßig ein Rückblick
und eine Prognose der zukünftigen Personalentwicklung vorzunehmen.

Auch befristet beschäftigte Arbeitnehmer sind als „ständig“ Beschäftigte im Sinne
des § 106 BetrVG anzusehen, sofern sie auf Arbeitsplätzen beschäftigt werden,
die zur Erfüllung einer dauerhaften Arbeitsaufgabe eingerichtet sind.
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